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Art.-Nr. 11210 Dolomitkalk  - Zulässigkeitsbestätigung für den Bio-Anbau 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
hiermit bestätigen wir, dass das oben genannte Düngemittel den Anforderungen der EU-Öko-
Verordnung 2018/848, deren Durchführungsverordnung 2021/1165 entspricht und unseres 
Wissens bei keinem deutschen Anbauverband verboten ist.  
 
Dolomitkalk ist ein kohlensaurer Magnesiumkalk und als solcher Naturkalk ausdrücklich in der 
Positivliste der einsetzbaren Dünger vermerkt.  
 
Weiterhin entsprechen die von uns gehandelten Dünger den Anforderungen der deutschen 
Düngemittelverordnung. 
  

Mit freundlichen Grüßen aus Beckeln 
 
 
 
Alfons Beckmann  
Geschäftsführer 
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